
2.5.2 Die Fläche 1.2.6.1.3 ist durch die Anlage von vier  hangparallelen Grünlandterrassen und 
einem nachgeschalteten Flachwasserteich sowie die Einleitung und Verrieselung unbelas-
teten Niederschlagswassers aus dem Gewerbegebiet (Kaskadenentwässerung)  zu vernäs-
sen, d ie Kaskaden einmal jährlich unter Abfuhr des Schnittguts zu mähen. Gehölzaufwuchs 
ist zu entfernen. Einzelheiten der Niederschlagsentwässerung regelt das wasserrechtliche 
Genehmigungsver fahren. 
Ein 10 m breiter Streifen entlang des Rödergrabens ist der Sukzession zum Wald zu über-
lassen. Als Initialmaßname sind auf der Fläche auf 200 m² truppweise geeignete Gehölze, 
wie Salweide, Faulbaum, Schwarzerle und Esche anzupflanzen. Vorlaufend und begleitend 
ist die gesamte Fläche dauerhaft von den Neophyten Riesenbärenklau (Heracleum mante-
gazzianum) und Japanischer Knöterich (Fallopia japonica) zu befreien. Hierzu sind die be-
troffenen Bereiche insbesondere entlang des Waldrandes und am Daisbach mehrmals jähr-
lich zwischen Juni bis Oktober  zu mähen oder zu mulchen. Auf die fototoxische Wirkung 
des Pflanzensaftes von Heracleum mantegazzianum und das Erfordernis geeigneter 
Schutzkleidung sei hingewiesen. 
Die zum Erhalt festgesetzten Obstbäume sind e inem fachgerechten Pflegeschnitt zu unter-
ziehen, die Unterkultur in einem 10 m breiten Streifen mindestens einmal jährlich unter Ab-
fuhr des Schnittguts zu mähen oder zu mulchen.  
 

2.5.3 Für die externe Kompensationsfläche: Josbach, Gemarkung Oberjosbach gilt:  
Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur  und Landschaft ist der Josbach durch die Brechung des Uferprofils, die Anlage 
von Bermen, die Verbreiterung der Gewässersohle, den Einbau von Totholz und anderen 
Störelementen sowie geeigneter Substrate als Sedimentvorrat in einen naturnahen Zustand 
zu überführen. Einzelheiten regelt das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren. 
Die Uferzonen sind als Extensivgrünland zu nutzen oder der (gelenkten) Sukzession zu 
überlassen. Düngung und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist in allen Fällen unzulässig. 
 

2.5.4 PKW-Stellplätze sowie Rad- und Gehwege auf den Baugrundstücken sind in wasserdurch-
lässiger Bauweise (Rasenkammersteine, Pflaster o.ä.) zu befest igen.   
 

2.6 Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr . 25a BauGB: 
Pro 6 Stellplätze ist ein einheimischer, standortgerechter Laubbaum der Artenliste 1 zu 
pflanzen und zu pflegen. Die Anordnung obliegt der Freiflächenplanung. Bei Anpflanzungen 
außerhalb größerer Grünflächen ist eine als Pflanzinsel anzulegende Baumscheibe mit 12 
m³ durchwurzelbarem Baumsubstrat je Baum vorzusehen.  
 

2.7 Gemäß § 9 Abs. 1a BauGB gilt (Zuordnungsfestsetzung): 

Den durch den Bebauungsplan vorbere iteten Eingriffen im Gewerbegebiet werden d ie Flä-
chen und Maßnahmen auf den Flächen gemäß Planzeichen 1.2.6.1 i.V.m. 1.2.6.1.3 und 
1.2.6.1 i.V.m. 1.2.6.1.4 durchzuführenden Maßnahmen als Ausgleich im Sinne des § 1a 
Abs. 3 BauGB zugeordnet. 
 
 

  
  

 

3.3 Gestaltung der Einfriedungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 HBO: 
Abweichend von § 6 Abs. 10 Satz 1 Nr. 6 HBO sind ausschließlich gebrochene Einfriedun-
gen (Drahtgeflecht, Stabgit ter, Streckmetall etc.) bis zu einer Höhe von max. 2,0 m über 
Geländeoberkante zzgl. nach innen abgewinkeltem Übersteigschutz in Verbindung mit e in-
heimischen, standortgerechten Laubsträuchern oder Kletterpflanzen gemäß Artenliste zu-
lässig. 
 

3.4 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 HBO: 
Mind. 30% der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mit einheimischen, standortge-
rechten Laubgehölzen zu bepflanzen. Es gelten 1 Baum 50 qm, ein Strauch 5 qm. Die ge-
mäß Bauplanungsrecht vorzunehmenden Anpflanzungen können zur Anrechnung gebracht 
werden.  

  
 Artenliste: 

 

  

 Artenliste 1 (Bäume): Sol. / H., 3 x v., STU 14-16 bzw. Hei. 2 x v. , 150-200 cm 

 Acer platanoides - Spitzahorn Acer campestre - Feldahorn 

 Acer ps eudoplatanus - Bergahorn Prunus avium - Vogelkirsche 
 Carpinus betulus - Hainbuche Prunus d iv. spec. - Kirsc he, Pflaume 

 Fagus sylvatica - Rotbuche Sorbus aucuparia - Eberesche 

 Quercus robur - Stieleiche Fraxinus excel sior - Esche 
 Quercus petr aea - Traubeneic he Alnus glu tinos a - Schwarzer le 

 Til ia cor data - Winterlinde  

 Malus d iv. spec. - Apfel    
     

 Artenliste 2 (Sträucher) : Sträucher: v. m.B. 100-150 cm  

 Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Prunus padus - Traubenkirsche 

 Corylus avellana - Hasel Ribes div. spec. - Beerensträucher 

 Cr ataegus monogyna / - Weißdorn Rosa canina - Hundsrose 

 C. laevigata  Rosa div. spec. - Wild- u. Strauchrosen 
 Lonicera  xylosteum - Heckenkirsche Sambucus nigra - Schwarzer  Holunder 

 Malus sylvestris - Wildapfel Salix caprea - Salweide 

 Pyrus pyraster - Wildbirne Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 
     

 
 
 
 
 
4 Wasserwirtschaftliche Festsetzung nach § 42 Abs. 3 HWG 

 
4.1 Verwendung von Niederschlagswasser § 42 Abs. 3 HWG: 

 
Niederschlagswasser nicht begrünter Dachflächen ist in Zisternen zu sammeln und als Grau-
wasser (Brauchwassernutzung) zu verwenden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitli-
che Belange nicht entgegenstehen.  
 

 
 
 
 
5 Nachrichtliche Übernahme  

 
5.1 Das Plangebiet liegt in der weiteren Schutzzone III des Wasserschutzgebietes für die Trink-

wassergewinnungsanlage des Wasserbeschaffungsverbandes Niedernhausen - Naurod. Die 
Verbote der Schutzgebietsverordnung vom 24.01.1986 sind zu beachten. 
 
 
 

 
 

Verfahrensvermerke  
 

1. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB:  
 

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde durch die Gemeindevertretung am 
06.09.2006 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 18.09.2009 in der Idsteiner Zeitung 
und im Wiesbadener Kurier. 
 
 
2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB:  
 

Der Planvorentwurf wurde nach ortsüblicher Bekanntmachung am 18.09.2009 in der Idsteiner Zeitung 
und im Wiesbadener Kurier in der Verwaltung in der Zeit vom 28.09.2009 bis 30.10.2009 einschließ-
lich zu jedermanns Einsicht ausgelegt. 
 
 
3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB:  
 
Der Planvorentwurf wurde an die Behörden mit Schreiben vom 17.09.2009 verschickt. Die Frist zur 
Abgabe der Stellungnahmen; 30.10.2009. 
 
 
4. Beschluss über die Auslegung: 
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung wurde durch die Gemeindevertretung am 
30.06.2010 beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 
 
 
5. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB:  
 

Der Planentwurf, die Begründung und die wesentlichen vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen wurden nach ortsüblichen Bekanntmachung am 21.07.2010 in der Idsteiner Zeitung und im 
Wiesbadener Kurier in der Verwaltung in der Zeit vom 02.08.2010 bis 03.09.2010 einschließlich zu 
jedermanns Einsicht ausgelegt. 
 
 
6. Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB:  
 

Der Planentwurf wurde an die Behörden mit Schreiben vom 20.07.2010 verschickt. Die Frist zur Ab-
gabe der Stellungnahmen wurde analog der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit  vom 02.08.2010 bis 03.09.2010 einschließlich festgelegt. 
 
 
7. Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB:  
 

Der Planentwurf wurde von der Gemeindevertretung am 10.11.2010 als Satzung beschlossen. 
 
 
8. Ausfertigung: 
 
Der Bebauungsplan wurde am 04.03.2011 ausgefertigt. 
 
 
Bestät igung der Vermerke 1.-8. 
 
Es wird bestät igt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
der Gemeindevertretung übereinst immt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Ver-
fahrensvorschriften eingehalten worden sind. 
 
 Siegel der Gemeinde 
 
 
 
 
Niedernhausen, den 04.03.2011 _Döring__________ 
 Bürgermeister 

Übersichtskarte (Maßstab 1 : 25.000) 

Plankarte 1 

Plankarte 2  

 6 Hinweise  
 

 6.1 Gemäß § 23 Abs. 1 HStrG gilt: 
 

 Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Orts-
durchfahrt dürfen längs der Landesstraßen und Kreisstraßen  
1. Hochbauten jeder  Art in einer Entfernung bis zu 20 m gemessen vom äußeren Rand befes-

tigten Fahrbahn, 
2. bauliche Anlagen jeglicher Art, d ie über Zufahrten an Landesstraßen oder Kreisstraßen 

unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, 
nicht errichtet werden. Dies gilt für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs 
entsprechend. 
 
Das Amt für  Straßen- und Verkehrswesen Wiesbaden teilt mit, dass bei Erhaltung des Gebäu-
des die vorhandene stellenweise Unterschreitung der Bauverbotszone Bestand hat. Im Falle 
des Abbruchs des Gebäudes und der Neubebauung ist die Bauverbotszone von 20 m einzu-
halten. 
 

 6.2 Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vor-
schriften der Stellplatzsatzung der Gemeinde Niedernhausen in der zum Zeitpunkt der Bauan-
tragstellung geltenden Fassung ergänzt.  

 

2 Textliche Festsetzungen  
 

2.1  Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO gilt: 
Lagerplätze im Sinne § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO sind unzulässig. 
 

2.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO gilt:   
 

2.2.1 Die Einrichtung von Verkaufsflächen ist nur für die Selbstvermarktung der im Gebiet 
produzierenden und weiterverarbeitenden Betriebe zulässig, wenn die Verkaufsfläche einen 
untergeordneten Teil der durch die Betr iebsgebäude bebauten Fläche einnimmt. 
 

2.2.2 Vergnügungsstätten, Bordelle und sonstige bordellartige Gewerbebetriebe sind unzulässig.  
 

2.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 Abs. 5 und 18 Abs. 2 BauNVO gilt: 
Die festgesetzte Oberkante der Gebäude kann durch erforderliche betr iebstechnische 
Anlagen / Aufbauten überschrit ten werden.  
 

2.4 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 1 BauNVO: 
PKW-Stellplätze, Garagen sowie untergeordnete Nebenanlagen im Sinne § 14 BauNVO 
sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche, jedoch nicht im 
Bereich der Flächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (Planzeichen 1.2.6.1) und § 9 Abs. 1 
Nr. 25a und Nr. 25b BauGB zulässig (Planzeichen 1.2.6.3 und 1.2.6.4).   
 

2.5 
 
2.5.1 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB gilt:  
 
Die Fläche 1.2.6.1.1 ist unter Verwendung von heimischen und standortgerechten Bäumen 
und Sträuchern mit einer geschlossenen Baumhecke zu bepflanzen. Der Anteil der Bäume  
1. und 2. Ordnung beträgt für die Gesamtpflanzung 30 v. H. der Einzelpflanzen, die 
Pflanzdichte beträgt 1 Strauch 2 qm und 1 Baum 4 qm. Sträucher sind in  Gruppen von 
jeweils 6-8 Exemplaren einer Art zu pflanzen. 
 

 

3 Bauordnungsrechtliche Gestal tungsvorschriften  
 

3.1 Dachgestaltung gemäß 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 HBO: 
Zulässig sind Dachneigungen von 2°-45° in Form von Sattel-, Flach-, Pult- sowie Sheddä-
chern. Für Nebenanlagen im Sinne § 14 BauNVO sowie Garagen und Carports sind abwei-
chende Dachneigungen zulässig.  
Zur Dacheindeckung sind dunkle Farbtöne, helle, nicht glänzende Materialien sowie exten-
sive Dachbegrünungen zulässig. Die Zulässigkeit von Aufbauten aus Glas oder  vergleich-
baren Materialien sowie Anlagen zur Nutzung von Solarenergie bleibt unberührt.  
 

3.2 Werbeanlagen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 HBO: 
Die Werbeanlagen müssen sich insgesamt dem Bauwerk unterordnen und dürfen die jewei-
lige Traufhöhe nicht überschreiten. Lichtwerbung in Form von Blink-, Lauf- und Wechsellich-
tern ist unzulässig. Werbeanlagen (einschl. Fahnen und Pylonen) auf Dachflächen sind 
unzulässig. Fremdwerbung ist unzulässig. Werbepylone dürfen eine Höhe von 6,30 m über 
dem natürlichen Gelände nicht übersteigen. 
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Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch i.d.F der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 31. 07.2009 (BGBl. I S. 2585), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132) , zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 18.06.2002 (GVBI. I S. 274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.12.2009 (GVBl. I S. 631) und 15.12.2009 (GVBl. I S. 716), 
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 06.05.2005 (GVBI. I S. 305), zuletzt geändert am 04.03.2010 
(GVBI. I S. 89) . 
 
 
 
 
 
1 Zeichenerklärung  
 

 
 
In-Kraft-Treten gemäß § 10 Abs. 3 BauGB:  
 
Der Bebauungsplan wurde am 11.03.2011 ortsüblich in der Idsteiner  Zeitung und im Wiesbadener 
Kurier bekannt gemacht. Damit ist der Bebauungsplan am 12.03.2011 in Kraft getreten. 
 
 Siegel der Gemeinde 
 
 
 
 
Niedernhausen, den 14.03.2011 _Döring__________ 
 Bürgermeister 
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